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Eingliedern,
nicht ausmustern!
Weil krankheitsbedingte Kündigungen inflationär zunahmen, zog der Gesetz-

geber – nicht zuletzt auf Drängen der Gewerkschaften – die Notbremse. Zur

Abhilfe wurde 2004 das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)

geschaffen. Es verpflichtet Arbeitgeber dazu, länger Erkrankte mit gezielten

Hilfen einzugliedern, Arbeitsverhältnisse zu sichern und die Prävention zu

fördern. Doch in den Betrieben klemmt es bei der Umsetzung. Bis heute sind

ein Drittel aller Arbeitgeber-Kündigungen krankheitsbedingt.
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Betriebliches Eingliederungsmanagement
Man wird krank und kommt nicht rasch

wieder auf die Beine. Oder es treten immer

wiederBeschwerdenauf,dieKrankheitstage

verursachen. Der Arbeitgeber aber fordert

100% Leistung für sein Geld. Lange oder

häufigeErkrankungenwerdenzumBeschäf-

tigungsrisiko, obwohl die Ursachen oft am

Arbeitsplatz zu suchen sind.

NachSchätzungendesDGBverlierenjährlich

500000 Menschen ihren Job durch krank-

heitsbedingteKündigungen.Besondersbe-

troffen sind Ältere, die häufiger chronisch

krank und länger arbeitsunfähig sind. Für

dieseRisikogruppedrohtmitderKündigung

der soziale Abstieg, denn die Chancen auf

berufliche Eingliederung sinken mit dem

Alter. Diese Gruppe wird immer größer.

Kaum alternsgerechte Arbeit
Die Betriebe bereiten sich kaum auf altern-

de Belegschaften vor, das bestätigt eine IG

Metall-Umfrage: Mein Betrieb ist schlecht

vorbereitet, das sagen 36% der Befragten;

12% geben an, er sei gar nicht vorbereitet;

nur ein Drittel (33%) äußert, der Betrieb ist

aufdemrichtigenWegundergreiftMaßnah-

men; 20% wissen keine Antwort.

ZumGestaltendesdemografischenWandels

sind präventive Verfahren und Strategien

nötig. Denn immer noch ist die Arbeitswelt

einseitig auf körperlichen und seelischen

Verschleiß ausgerichtet: mit schlechter Er-

gonomie,Hetze,kurzenArbeitstakten,Hitze,

Staub,DreckundMonotonie.Hinzukommen

mehrSchichtarbeit,Arbeitsverdichtung,und

ständige Erreichbarkeit – das Tempo und

die Gesundheitsrisiken steigen.

Arbeitsplatzerhalt im Fokus
Die Novelle des Sozialgesetzbuches IX

(SGB IX) im Jahr 2004 zielt darauf ab, das

Arbeitsplatzrisiko längererkrankterBeschäf-

tigter zu senken. Das Betriebliche Einglie-

derungsmanagement, kurz BEM genannt

(nach § 84 Abs. 2 SGB IX), ist eine Verfah-

renspflicht fürArbeitgeber:Siemüssenallen

BeschäftigteneinBEManbieten,die inzwölf

Monaten wiederholt oder ununterbrochen

mehr als sechsWochen arbeitsunfähig wa-

ren. Es geht um das Angebot von Hilfen zur

Eingliederung, um Gesundheitsprävention

mit Hilfe guter Arbeitsgestaltung und um

Arbeitsplatzerhalt.

Den Betriebsrat muss der Arbeitgeber an

jedemBEM-Einzelfallbeteiligen;dieSchwer-

behindertenvertretung(SBV) istdabei,wenn

schwerbehinderteund ihnengleichgestellte

Beschäftigte betroffen sind.

sozialenSicherungssystemzuorganisieren.

Dabei ist die Gefährdungsbeurteilung nach

§ 5 Arbeitsschutzgesetz der ideale Hebel,

die Defizite im Arbeitsschutz aufzudecken

und Gesundheitsrisiken zu ermitteln. Denn

imZentrumdesBEMstehenderArbeitsplatz

und die Ressourcen länger Erkrankter:

BEM-Verfahren: Darum geht es!
Nach § 84 Abs. 2 SGB IX hat der Arbeit-

geber zu klären:

 Wie ist die Arbeitsunfähigkeit (AU)

möglichst zu überwinden?

 Welche Leistungen/Hilfen beugen

erneuter AU vor?

 Wie ist der Arbeitsplatz von Betrof-

fenen auf Dauer zu sichern?

Hilfen zum Eingliedern – die IG Metall ver-

folgt diesen Ansatz schon lange: Betriebs-

räte und SBVen haben mit Verwaltungs-

stellen und Bezirken schon vor der gesetz-

lichen Regelung präventive Verfahren zur

Integration längerErkrankterentwickeltund

praktiziert. Besonders große Unternehmen

wurdenindiePflichtgenommen.DerGesetz-

geberhat2004 imSGBIXnormiert,wassich

in der Praxis bereits bewährt hatte.

Eingliedern nach
allen Regeln der Kunst
Alles was hilft, einen durch lange Krankheit

gefährdetenArbeitsplatz zusichern,wird im

BEMmobilisiert.DasBEM ist einVerfahren:

Ein systematischer Suchprozess kommt in

Gang, um arbeitsplatzbezogene Gesund-

heitsrisiken aufzudecken, Maßnahmen zur

besseren Arbeitsgestaltung zu ergreifen

und geeignete Leistungen/Hilfen aus dem

Der BEM-Prozess

Betriebliches Eingliederungsmanagement
§ 84 Abs. 2 SGB IX – Arbeitgeberpflicht

Phase 1 – Vorbereiten

Aufklären
Über das BEM informieren und

um Akzeptanz im Betrieb werben

 Leitungsebene/Personalabteilung

 Entscheider/Vorgesetzte

 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

BEM-Team
Mindestbesetzung: Arbeitgeber

oder Vertreter/in, Betriebsrat, SBV
bei Schwerbehinderten/Gleichgestellten

Betriebsvereinbarung
Ein Verfahren für alle regeln

Phase 2 – BEM Verfahren einleiten

BEM-Angebot
AU länger als sechs Wochen
in den letzten zwölf Monaten

Signalgeber
Zuständige Instanz meldet

BEM-Team Handlungsbedarf

Erstkontakt
Schreiben an Langzeit-

erkrankte mit Informationen

Ausgangslage klären

 Erstgespräch

 Arbeitsplatzbegehung mit
aktueller Gefährdungsbeurteilung

 internen/externen Sachverstand einholen

Maßnahmenplanung

 Therapien, Rehabilitation

 Arbeitsplatzgestaltung

 Versetzung etc.

Phase 3 – BEM-Abschluss

 Maßnahmen umsetzen

 Wirkung überprüfen

 Dokumentation abschließen

 Daten löschen

Einverständnis
BEM-Team

und Betroffene/r
treffen sich

Ablehnung
BEM-Verfahren

ist beendet
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Eingliederungsmanagement – eingliedern mit klaren Regeln
 Empfehlungen von Therapien

und Rehabilitation

 Arbeitsplatzbegehung mit

aktueller Gefährdungsbeurteilung

 arbeitsschutzrechtskonforme

Arbeitsgestaltung

 individuelle Arbeitsplatzanpassung:

Hebehilfen, Ergonomie etc.

 Gestaltung der Arbeitszeit

und der Arbeitsorganisation

 Qualifizierung und Umschulung

 Versetzung an einen

geeigneten Arbeitsplatz

 stufenweise Wiedereingliederung

 Wirkung der Maßnahmen prüfen.

Die »Mindestbesetzung« des BEM-Teams

besteht aus der betroffenen Person, dem

Arbeitgeber (Vertreter), dem Betriebsrat

und – je nach Fall – der Schwerbehinder-

tenvertretung.

Als betriebsinterne Stellen kommen z.B.

die Arbeitsmedizin, die Fachkraft für Ar-

beitssicherheit, Sucht-/Sozialberatung,

Jugend- und Auszubildendenvertretung

und Vorgesetzte hinzu.

Auch externe Instanzen sind einzubinden,

denn sie sind gesetzlich zur Unterstützung

verpflichtet, wenn länger Erkrankte von

Behinderung bedroht sind. Davon ist nach

mehr als sechsWochen Arbeitsunfähigkeit

in einem Jahr auszugehen. In Frage kom-

men: die gesetzliche Krankenversicherung,

die Rentenversicherung, die Gemeinsame

ServicestellederReha-Träger, das Integrati-

onsamt, der Integrationsfachdienst und die

Arbeitsagentur. Sie bewilligen z.B. Reha-

Leistungen und stehen den Betrieben mit

Rat und Tat zur Verfügung. Bestehen Ko-

operationsverträgez.B.mitKrankenkassen,

KlinikenundTherapiezentren, sindauchsie

zu beteiligen.

Freiwillig und selbstbestimmt
Als individuellesAngebotan längerErkrank-

te beruht das BEM auf zwei Prinzipien: auf

Freiwilligkeit und Selbstbestimmung. Nie-

mand darf zur BEM-Teilnahme gezwungen

werden! Wer ablehnt, darf deshalb keine

Nachteile erfahren!

DerBEM-ProzesswirdSchritt fürSchritt eng

mit den Betroffenen abgestimmt. Sie sind

jederzeit Frau oder Herr ihres Verfahrens,

werden über ihre Rechte, die Ziele und den

Ablauf informiert. Sie müssen auch detail-

liert darüber aufgeklärt werden, welche

Daten im Verfahren erforderlich sein kön-

nen und wie der Datenschutz geregelt ist

(mehr auf S. 4). Bei jedem weiteren Schritt

imVerfahren erteilen sie ihre Zustimmung,

sonst geht es nicht weiter. Einer Freigabe

von (Gesundheits-)Daten könnensie wider-

sprechen oder müssen – in jedem Einzelfall

– schriftlich zustimmen.

Mehr Ältere, mehr Langzeiterkrankungen
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Frührente– die-

se Kette bedroht die Existenz, die Lebens-

qualität und erhöht das Armutsrisiko. Der

demografische Wandel in der Arbeitswelt

ist im Gange: Die geburtenstarken Jahrgän-

ge der 1960er/70er Jahre sind die stärkste

Beschäftigtengruppe, der Altersschnitt in

denBetrieben liegt verbreitetüber45 Jahre.

Mehr als die Hälfte der gut 41 Mio. Erwerbs-

tätigen sind über 40 Jahre alt.

Das Erkrankungsgeschehender Älterenun-

terscheidetsichstarkvondemder Jüngeren:

DieHäufigkeitderErkrankungensinkt, aber

diedurchschnittlicheDauersteigt.DerKran-

kenstand der Jüngeren bis Mitte 20 liegt im

Jahrdurchschnittlichbei3%,beidenÄlteren

bei 5% und höher. Langzeiterkrankungen

verursachen fast 40% aller Fehltage.

Die meisten Fehltage gibt es im produzie-

renden Gewerbe. In den Branchen, die zum

Organisationsbereich der IG Metall gehö-

ren, sind die arbeitsbedingten Fehlzeiten

besonders hoch.

Die Beschäftigten, die oft oder lange ar-

beitsunfähig sind, haben es in der Regel

mit verschleißender, schlechter Arbeit zu

tun. Sie leiden unter Muskel- und Skelet-

terkrankungen, Krankheiten der Atmungs-

organe und psychischen Störungen. In der

Produktion kommt es immer noch oft zu

Verletzungen, Vergiftungen und Unfällen.

Es verwundert nicht, dass nur 31% der

Beschäftigten davon ausgehen, bis zum

gesetzlichen Rentenalter arbeiten zu kön-

nen. So lautet das Ergebnis der IG Metall-

Beschäftigtenumfrage vom Sommer 2013.

Arbeitsunfähigkeitsfälle und -dauer nach Lebensalter

Quelle: Badura, B. u. a. (Hrsg.), Fehlzeitenreport 2012, Berlin, Heidelberg.
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Mitbestimmen und gestalten
Strikter Datenschutz
Nicht nur beim Betrieblichen Eingliede-

rungsmanagement (BEM) gilt der Grund-

satz der Datensparsamkeit. Nur das zum

ErreichenderPräventionszieleNotwendige

wird (geschützt)erhoben.Keinesfallsdürfen

Daten fürkrankheitsbedingteKündigungen

missbraucht werden, das muss der Arbeit-

gebersicherstellen.AuchdeshalbsindBEM-

Daten strikt getrennt von der Personalakte

zu führen (vgl. BAG v. 12.9.2006 – 9 AZR

271/06).DieZugriffsrechte sindaufwenige

BerechtigteausdemBEM-Teamzubegren-

zen. Die Betroffenen selbst haben jederzeit

Einsichtsrecht in ihre Akte, das gilt auch

für den Betriebsrat und (bei Beteiligung)

die SBV.

Dem Betriebsrat (BR) sind die Namen der

BEM-Fällezeitnahbekanntzumachen;diese

MitteilungunterliegtnichtdemDatenschutz

(BAG v. 7.2.2012 – 1 ABR 46/10), sondern

ist für den BR die Grundlage zum Erfüllen

seinesgesetzlichenÜberwachungsauftrags.

Der Datenschutz im BEM wird detailliert

am besten in einer Betriebsvereinbarung

geregelt: Dazu gehört eine Aktenführung

in geschützten Laufwerken, auf die Perso-

nalabteilungen oder Vorgesetzte keinen

Zugriff haben! Das sichere Aufbewahren

von Papierakten ist ebenfalls zu gewähr-

leisten (BEM-Büro, Verschluss in sicheren

Schränken). BEM-Akten werden zeitlich

befristet geführt: Nach 12 Monaten oder

nach Abschluss des Verfahrens werden sie

gelöscht, zuvor den Betroffenen (in Papier-

form) ausgehändigt.

Standards: Keine halben Sachen!
Die Messlatte für die BEM-Qualität liegt

hoch: Während die Eingliederung nach

leichter Erkrankung eher mühelos gelingt,

haktes inderPraxis,wennBetroffenemul-

tipleGesundheitsproblemeundQualifika-

tionsdefizitehaben.Deshalb ist immerein

strukturiertes Einzelfallmanagement mit

Hilfeplanung nötig, das die Konsultation

aller möglichen Expertinnen und Experten

einschließt (BAG v. 10.12.2009 – 2 AZR

400/08). Somit ist das BEM ein systema-

tischer, rechtlich regulierter Suchprozess,

der individuell angepasste Lösungen zur

Vermeidung künftiger Arbeitsunfähigkei-

ten ermittelt.

AllebetrieblichenMöglichkeiten, die imGe-

setzdefiniertenStellen,ÄmterundPersonen

werdendazumobilisiert. Sieklärengemein-

sam und ernsthaft mit den Betroffenen, wie

die Wiedereingliederung am besten gelin-

gen kann – mit Therapien, Rehabilitation,

Arbeitsplatzhilfen, Versetzung etc. Ohne

das Ausschöpfen aller Ressourcen keine

Kündigung!

Minimalistische BEM-Angebote, etwa nur

ein (Erst-)Gespräch mit der langzeiterkrank-

tenPerson, täuschendasErfüllenderGeset-

zesnormvor.Mit ihrenÜberwachungsrechten

verhindern BetriebsräteVerstöße gegen die

Qualitätsstandards. Das BAG betont den

Anspruch auf den leistungsgerechten Ar-

beitsplatz.

Auch die stufenweiseWiedereingliederung

nach ärztlichem Plan ist inzwischen Stan-

dard: Das BAG hat schwerbehinderten Be-

troffenen den Anspruch darauf zuerkannt

(BAG v. 13.6.2006 – 9 AZR 229/05). Ein

Landesarbeitsgericht hat dies inzwischen

für alle BEM-Fälle bekräftigt (LAG Hamm v.

4.7.2011 – 8 Sa 726/11).

Mitbestimmungsrechte
Nach § 84, 2 SGB IX ist der BR am BEM

beteiligt, um ein faires Verfahren zu über-

wachen. Dazu kann er auf umfassende

Mitbestimmungs- und Initiativrechte zum

Durchsetzen einer Verfahrensregel per Be-

triebsvereinbarungbauen (nach§87Abs. 1,

Nr. 1, 6, 7 BetrVG), denn das BEM berührt

sowohl die Ordnung des Betriebs (Bildung

BEM-Team etc.) als auch Verhaltensregeln

derBeschäftigten(TeilnahmeamBEM, Infor-

mationsrechte); zudem besteht Mitbestim-

mung in Fragen des Arbeits- und Gesund-

heitsschutzes und des Datenschutzes. Im

Streitfall kann der BR eine Einigungsstelle

über BEM-Gestaltungsfragen durchsetzen

(LArbGNürnbergv. 16.1.2013–2TaBV6/12).

DieBR-RechtewerdenvondenMitwirkungs-

rechten der Schwerbehindertenvertretung

flankiert (nach§95Abs.2und§83SGB IX).

Kleiner Unterschied, große Folgen
Betriebliches

Eingliederungsmanagement

Krankenrückkehr-/

Fehlzeitengespräch
Grundlage § 84 Abs. 2 SGB IX, gesetzliche

Arbeitgeberpflicht

keine gesetzliche Verpflichtung,

willkürlicher Akt des Arbeitgebers
Ziel Präventionsverfahren:

Arbeitsunfähigkeit (AU)

überwinden, erneuter AU

vorbeugen, Wiedereingliederung

gestalten, Erhalt/Schaffung des

leistungsgerechten Arbeitsplatzes

Soziale Kontrolle, Drohkulisse:

Krankenstand senken,

Anwesenheitsquote steigern,

Druck auf Kranke, evtl.

Vorbereitung krankheits-

bedingter Kündigung
Steuerung BEM-Team, Vertrauenspersonen Personalabteilung, Vorgesetzte
Verfahren Transparent nach strikten

(Datenschutz-)Regeln,

Daten unter Verschluss

undurchsichtig, Klima des

Misstrauens, Protokolle

in der Personalakte
Betroffene freiwillige Teilnahme,

Selbstbestimmung

Teilnahmepflicht, kein Einfluss

auf Gesprächspartner und Verlauf
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Wertschätzung der Beschäftigten
DasBetrieblicheEingliede-

rungsmanagement (BEM)

läuft mit einer Standort-

Betriebsvereinbarung in

Bremen seit drei Jahren

rund. Bei 13000 Beschäf-

tigtenkommenwir auf fast

10%BEM-Fälle im Jahr.Die

Ursachen sind u.a. die Ar-

beitsbelastungen und das

steigende Durchschnitts-

alter. Die Belegschaft

ist breit informiert und

nimmt das BEM sehr gut

an: Jeder Betroffene er-

hält ein Schreiben und

eine Gesprächseinladung.

Anfangs wünschten 80%

der Beschäftigten ein Ge-

spräch, jetzt sindes immer

noch 60%. Für mich liegt

dasanderWertschätzung,

die so ein Gespräch ver-

mittelt: Die Beschäftigten

fühlen sich anerkannt, jemand kümmert

sich um sie. Die Kultur unserer Perso-

nalpolitik hat sich dadurch verbessert.

Nicht jeder benötigt ein BEM, zwei Drittel

der Fälle erledigen sich nach dem Erst-

kontakt, weil Beschwerden folgenlos

abklingen; ein Drittel erhält ein BEM-

Verfahren mit allem Drum und Dran:

Arbeitsplatzbegehung, Beratung, The-

rapieangebote, Arbeitsgestaltungsmaß-

nahmen. Das bringt auch die Prävention

nach vorne.

Hilfen für Langzeiterkrankte im Fokus
In unserem Unternehmen sind schwere

Arbeitsbelastungen mit Hitze und Lärm

alltäglich. Einerseits ist Eingliederungs-

bedarf vorhanden, andererseits sind die

Versetzungsmöglichkeiten angesichts

von nur 73 Beschäftigten begrenzt.

Trotzdem praktizieren wir das Betriebli-

che Eingliederungsmanagement (BEM),

zurzeit sindvier Fälle inBearbeitung.Dem

BEM-Team gehören ein Betriebsrat, die

Vertrauensperson und der Personalleiter

an. Zu dritt reden wir mit den Betroffenen

und erörtern Wege zum Wiedereinstieg

in den Arbeitsalltag. Im Fokus stehen

Hilfen, um erneute Krankheit zu

vermeiden, denn sonst schaffen es

unsereKollegennichtbis zurRente.

DieKooperationmitdemArbeitsme-

dizinischenDienstundderFachkraft

fürArbeitssicherheit derSchmiede-

werkeGröditz isthilfreich.Es istuns

z.B. gelungen,alsBEM-Maßnahme

für die Kollegen in der Putzerei ei-

nen klimatisierten Abschwitzraum

einzurichten, denn dort herrschen

an den Hitzearbeitsplätzen im Sommer

unerträglicheTemperaturen.MitdemBEM

ist es gelungen, den Arbeitgeber in die

Pflicht zu nehmen; er wird angetrieben,

mehr in den präventiven Arbeits- und Ge-

sundheitsschutz zu investieren.

Alle Standorte unter einem Hut
Gesamtbetriebsrat und

BMW AG haben beim

Betrieblichen Einglie-

derungsmanagement

(BEM) eine Gesamtlösung

erzielt: Egal ob Nieder-

lassung oder Werk, eine

Betriebsvereinbarung re-

gelt für die Beschäftigten

einheitliche Standards.

BEM-Koordinatoren,

die das Vertrauen des

Arbeitgebers und der

Interessenvertretungen

genießen, steuern das

Verfahren. Per Datenaus-

tausch werden diese drei

Parteien über alle BEM-

Fälle informiert: Es ge-

schieht nichts, ohne dass

die zuständige Interessen-

vertretung beteiligt wird.

Danach folgenAbläufewie

Erstkontakt, Beratung mit

den Betroffenen im Eingliederungsteam,

Arbeitsplatzbegehung mit aktueller Ge-

fährdungsbeurteilung, Beteiligung von

Sachverständigen, Maßnahmenplanung

und Erfolgskontrolle.

Die BEM-Vereinbarung ist ein Baustein

im Gefüge der betrieblichen Gesund-

heitsförderung. Es gibt weitere Verein-

barungen und Angebote, denn im demo-

grafischen Wandel soll die Gesundheit

der Beschäftigten nachhaltig gestärkt

werden.

▲ Alfons Adam, Vertrauens-
person, Gesamt- und Konzern-
schwerbehindertenvertretung

der Daimler AG, Bremen

▲ Petra Mißbach, Schwerbehindertenvertretung
Stahlguss Gröditz GmbH

▲ Birgit Eberl,
Schwerbehinderten-

vertretung
BMW Dingolfing
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BEM maßschneidern, den Wildwuchs beenden
Viele Betriebe schreiben sich auf die Fah-

ne, dass sie etwas für länger Erkrankte

tun.SiehtmansichdiePraxisgenaueran,

stelltmanleider fest,dassdemRechtscha-

rakter des Betrieblichen Eingliederungs-

managements (BEM) nur selten genüge

getanwird(nach§84Abs.2SGBIX).Statt-

dessen sind Formen von Fehlzeiten- oder

Krankenrückkehrgesprächen verbreitet.

AufVereinbarungen steht oft BEM drauf,

esgehtaberkaumumgezielteHilfenoder

Arbeitsplatzmaßnahmen.

Das Integrationsamt bietet zweierlei Un-

terstützungan.Wirwirken imRahmender

Prävention am BEM-Einzelfall mit, sofern

die betroffene Person schwerbehindert

oder gleichgestellt ist. Dabei kann das

gesamte Leistungsspektrum in Frage

kommen.Wir finanzieren z.B. technische

Hilfen und statten Arbeitsplätze behin-

derungsgerecht aus.

Ergänzend kommen

– bei außergewöhn-

lichen Belastungen –

Lohnkostenzuschüsse

an Arbeitgeber in Be-

tracht.BeiBedarf istder

Integrationsfachdienst

mit ins Boot zu holen,

der die Eingliederung

psychisch Erkrankter

begleiten kann.

Außerdem hat das Integrationsamt ei-

nen allgemeinen Aufklärungsauftrag.

In dieser Rolle können wir Arbeitgeber

über das BEM informieren, um zu einer

guten Grundlage fürdasBEM-Verfahren

zu gelangen. Wir informie-

ren, werfen einen Blick auf

betriebliche Konzepte und

sagen unsere Meinung. Ver-

antwortlich sindaber in letzter

Instanz die Betriebsparteien,

die sich auf ein BEM-Verfah-

ren einigen müssen. Muster-

Betriebsvereinbarungen sind

eineOrientierung,aber sollten

nicht eins zu eins abgeschrie-

ben werden: Ein gutes BEM

ist maßgeschneidert und passt zum

Betrieb.

Frühzeitig die besten Hilfen mobilisieren
In großen Unternehmen beruht das Be-

triebliche Eingliederungsmanagement

(BEM) in der Regel auf eingeübten Pro-

zessen, die Arbeitsmedizin

ist im BEM eine feste Größe.

Ihre Kompetenz bewirkt, dass

Langzeiterkrankte frühzeitig

LeistungenundHilfenerhalten,

die den Weg ins Arbeitsleben

ebnen. Manchmal sind Erkran-

kungsursachen bekannt: Das

Befinden nach Krebs, Herzin-

farkt oder Hörverlust erfordert

besondere Bedingungen, die

am Arbeitsplatz zu gestalten

sind. Die Arbeitsmedizin kann

einschätzen, wann ein Belas-

tungs- oder Arbeitsplatzwech-

sel unumgänglich ist – auf Dauer oder

befristet. Ein Busfahrer mit bedrohlichen

Herzrhythmusstörungen,diebisweilenzur

Ohnmacht führen,kannz.B.nicht imFahr-

dienst bleiben.

Wichtig ist es, externe Instanzen wie die

Rehabilitationsträger früh in das BEM

einzubinden:DieBetriebskrankenkassen

sind zum Beispiel näher

dran am Erkrankungs-

geschehen der Firmen.

Wenn Unternehmen mit

den gesetzlichen Kassen

Kooperationsverträge

abschließen, erleichtert

das dem BEM-Team die

Arbeit ungemein: Länger

Erkrankte können – auch

nach Hinweisen der Ar-

beitsmedizin – der besten

BehandlungundTherapie

zugeführt werden.

Es gehört zum BEM, die

Arbeitsunfähigkeit (AU) möglichst zu

überwinden – und das aus guten Grün-

den: Studien zeigen, dass die Einglie-

derung schwieriger wird, je länger eine

AU dauert.

EinTrend imGesundheitswesen ist fürdas

BEM hinderlich: Leistungen schrumpfen,

es gab und gibt Sparmaßnahmen. Eine

rasche Genesung wird gefährdet, wenn

Patientinnen und Patienten nicht umge-

hend die adäquate, besteTherapie erhal-

ten – oder wenn Wartelisten bestehen.

Auch die verkürzte und die ambulante

Rehabilitation waren Spareinschnitte,

die sich im BEM-Verfahren nachteilig

auswirken können.

Alle an einem Tisch
Aus diesen Gründen ist Kooperation

so sinnvoll: Die Mitwirkung mehrerer

Instanzen, auch der externen Stellen,

fördert den Erfolg des BEM. Wer etwas

beitragenkann,kommthinzu.DerGesetz-

geber muss deshalb die Gemeinsamen

ServicestellenderRehabilitations-Träger

stärken,damit längerErkrankte inkleinen

Firmen ohne eigene Arbeitsmedizin auch

in den Genuss dieser Vorteile kommen.

▲ Dr. Gabriela Förster, stv.
Vorsitzende des Ausschusses
für Arbeitsmedizin des BMAS
(Arbeitsmedizin Volkswagen)

▲ Thorsten Graff,
Integrationsamt Hessen
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Interview mit Hans-Jürgen Urban

Eingliederungsmanagement
durchsetzen, Chancen nutzen
Welche Bedeutung hat das Betriebliche

Eingliederungsmanagement für die IG

Metall?

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer haben leidvoll erlebt: Erst waren sie

krank, dann gekündigt. Beim Betriebli-

chen Eingliederungsmanagement hat der

Gesetzgeber klugerweise auf die Gewerk-

schaften gehört und damit krankheitsbe-

dingte Kündigungen erschwert. Dies gilt

es nun zu verteidigen und in der Praxis

durchzusetzen. Denn in vielen Betrieben

wird das BEM gar nicht praktiziert, in

einigen nicht konsequent nach Recht und

Gesetz.

Was sind die wichtigsten Vorteile des

Verfahrens?

Die IG Metall versteht es als vordringliche

Aufgabe, mit der Unsitte der Krankenrück-

kehr- oder Fehlzeitengespräche aufzuräu-

men: Sie sind mit dem BEM unvereinbar,

weil sie Druck auf Beschäftigte ausüben.

Das führt dazu, dass sich Arbeitskräfte

krank zur Arbeit schleppen, statt sich

auszukurieren. Deshalb spielt ein gutes

BEM für uns eine he-

rausragende Rolle bei

der menschengerech-

ten Gestaltung der

Arbeitswelt. Das BEM

ist damit auch ein

wertvoller Baustein

in unserer Kampagne

Gute Arbeit – gut in Rente. Im Mittelpunkt

haben die Prävention, individuelle Hilfen

und die Sicherung des Arbeitsverhältnis-

ses zu stehen. Der Arbeitgeber hat die

bestmögliche Eingliederungslösung an-

zustreben.

Die BDA lehnt weitere gesetzliche Rege-

lungen zum BEM ab. Wie siehst du das?

Es gibt meines Erachtens Nachbesse-

rungsbedarf: Erstens ist es ein Skandal,

dass Arbeitgeber bis heute ein BEM

verweigern. Ergänzende gesetzliche

Regelungen sind nötig, damit untätige

Arbeitgeber mit Konsequenzen rechnen

müssen, etwa mit der Verpflichtung zur

Lohnfortzahlung über sechs Wochen hin-

aus. Zweitens: Wer sich gesetzeskonform

verhält, darf dafür keine Prämie erhalten,

das ist aus dem SGB IX zu streichen.

Drittens: Die Rechtsprechung des Bun-

desarbeitsgerichts hat Mindeststandards

für das BEM festgelegt, die bisher im

Gesetz fehlen. Der Arbeitgeber muss alle

betrieblichen Möglichkeiten ausschöpfen,

um ein Arbeitsverhältnis zu retten. Er hat

darzulegen, dass er dazu internen und

externen Sachverstand hinzugezogen hat.

Diese Konkretisierungslücken sind im Ge-

setz zu schließen.

Was können die Betriebsräte zur Verbrei-

tung des BEM beitragen?

Im Sozialgesetzbuch IX § 84 Absatz 2,

steht unmissverständlich: Der Betriebs-

rat ist immer zu beteiligen,

die Schwerbehinderten-

vertretung kommt von Fall

zu Fall hinzu. Es ist von

vornherein klar: Die Inte-

ressenvertretung hat ein

Auge auf das BEM und

jeden Einzelfall. Sie agiert

mit dem Arbeitgeber auf Augenhöhe.

Das bietet den Betroffenen die Gewähr,

dass sie in einer heiklen Lebenssituation

nicht alleine dastehen. Und der Betriebs-

rat ist in der Mitbestimmung. Nach dem

Betriebsverfassungsgesetz hat er das

Initiativrecht, eine Betriebsvereinbarung

zum BEM auszuhandeln. Damit haben es

Betriebsräte in der Hand, die BEM-Qua-

lität und den Datenschutz im Verfahren

entscheidend zu beeinflussen.

Ein Handlungsauftrag für Betriebsräte?

Ja, sie wachen darüber, dass der Arbeit-

geber alle rechtlichen Verpflichtungen er-

füllt und dass ein faires Verfahren nach

den geforderten Qualitäts- und Daten-

schutzmaßstäben abläuft. Die Regelung

im Gesetz und die Rechtsprechung bil-

den eine gute Ausgangslage, eine BEM-

Betriebsvereinbarung zu gestalten. Dabei

sind betriebliche Erfordernisse zu beach-

ten: Im kleinen Handwerksbetrieb ist kein

mehrköpfiges Eingliederungsteam nötig;

in mittleren und großen Unternehmen

dagegen schon. Außerdem braucht man

dort strukturierte Abläufe, Informations-

systeme und Arbeitsgrundlagen.

Im Vergleich zu früher ist das BEM also

ein Fortschritt?

Ja, denn die Beschäftigten, die Qualität

und der Erhalt ihres Arbeitsplatzes ste-

hen im Zentrum, nicht Diagnosen oder

Krankheiten. Aus dem BEM kann ein be-

trieblicher Lernprozess werden, der über

den Einzelfall hinausreicht. Die wichtigste

Grundlage für die präventive Arbeitsplatz-

gestaltung ist eine aktuelle Gefährdungs-

beurteilung. Mit gewerkschaftlichem

Einsatz ist es gelungen, die Hürden für

krankheitsbedingte Kündigungen zu erhö-

hen. Diesen Erfolg müssen wir ausbauen.

Hans-Jürgen Urban, geschäftsführendes
Vorstandsmitglied der IG Metall

www.gut-in-rente.de
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Richtig eingliedern:
Forderungen der IG Metall
Das BEM muss in der Praxis breit verankert

werden.GegendieUmsetzungsdefizitestellt

die IG Metall u.a. diese Forderungen:

 Bieten Arbeitgeber kein BEM, kommt

es zu Verstößen gegen § 84.2 SGB IX,

ist dies als Ordnungswidrigkeit zu

ahnden.

 Untätige Arbeitgeber ohne BEM sind

zu einer Verlängerung der Lohnfort-

zahlung auf bis zu 12 Wochen zu ver-

pflichten.

 Praxiserfahrungen und die BAG-Recht-

sprechung haben Standards bei der

BEM-Qualität ergeben, die im Gesetz

ergänzt werden müssen.

 Bietet der Arbeitgeber kein BEM oder

wird es unrechtmäßig praktiziert,

haben Betroffene automatisch Kündi-

gungsschutz – im Sinne des »ultima-

ratio-Prinzips«.

Weg zum erfolgreichen BEM
Auf ein Betriebliches Eingliederungsma-

nagement (BEM) nach Recht und Gesetz

haben länger erkrankte Beschäftigte An-

spruch. Das ist am besten per Betriebsver-

einbarung sicherzustellen:

➊ Die Ausgangslage

Was ist bisher im Betrieb geregelt? Gibt es

eineBetriebsvereinbarung (BV) zumBEM,die

verbessert werden muss, oder fängt der Be-

triebsrat bei »Null« an? Existiert eine BV über

Krankenrückkehr-/Fehlzeitengespräche oder

werden sie praktiziert? Die zuletzt genannte

BV sollte gekündigt werden.

➋ Informationen sammeln

Die IG Metall bietet Handlungshilfen und

Seminare an, im Internet gibt es den BEM-

Werkzeugkasten (s.u.).DerBetriebsratnimmt

sichdasThemagemeinsamvorundsteckteine

StrategiesowieeinenZeitplanab.Beauftragte

Kolleg/innen, die eine BV erarbeiten, bilden

sich fort und holen Informationen ein.

➌ Belegschaft einbeziehen

DerBetriebsrat informiert über seineAbsicht,

ein faires Präventionsverfahren zum Einglie-

dern im Betrieb zu gestalten. Er nutzt dafür

z.B. sein Schwarzes Brett oder Betriebsver-

sammlungen. Die Beschäftigten werden über

das BEM und ihre Rechte aufgeklärt.

➍ Aufbau der BV

Die Verhandlungspartner verpflichten sich

auf die gesetzlichen BEM-Ziele und die Stan-

dardsderRechtsprechung.Die Informationder

Beschäftigten ist ein Regelungsgegenstand,

ebenso die Zusammensetzung des BEM-

Teams. Dazu kommen Bestimmungen über

das Verfahren wie Erstkontakt (6 Wochen AU

in den letzten 12 Monaten), Erstgespräch mit

Betroffenen, deren Aufklärung, Freiwilligkeit

der Teilnahme betonen. Entscheiden sich

Betroffene für das BEM, folgen Gestaltungs-

schritte der Situationsanalyse: z.B. Arbeits-

platzbegehung, Gefährdungsbeurteilung etc.

Die zu beteiligenden Fachleute werden in der

BV aufgeführt. Es folgen die Bestimmungen

zurMaßnahmengestaltung, zurWirksamkeits-

prüfung und dem BEM-Abschluss.

➎ Datenschutz und Dokumentation

Strenge Sicherheitsauflagen festschrei-

ben: Aktenführung (Dokumente, Protokolle)

striktvonderPersonalaktegetrennt,geschütz-

tesLaufwerkohneZugriffsrechte fürArbeitge-

ber, Personalabteilung und Vorgesetzte. Die

Betroffenen stellen zu Beginn desVerfahrens

keineBlanko-ZustimmungfürdieFreigabeper-

sönlicher Daten aus! Sie werden schrittweise

durchdasVerfahrenbegleitet, über ihreRech-

te informiertunderteilenbeiBedarf schriftlich

ihr Einverständnis, können aber auch Daten

verweigern!

Dazu die Broschüre:

Muster-Betriebsver-

einbarung zum BEM

der IG Metall – mit vie-

lenTippsundAnregun-

gen: www.igmetall.

de (Shop, Bestellnr.

22426-35789).

Broschüre: Tipps für ein gutes BEM
Über Langzeiterkran-

kungen und Arbeits-

platzerhalt informiert

die IGMetall-Arbeitshilfe

»Teilhabepraxis 3 - Ge-

sundheitsprävention

durch Betriebliches Ein-

gliederungsmanagement«. www.igmetall.de

(Shop, Bestellnr. 8688-14171)

Werkzeugkasten
Eingliederungsmanagement
In der Praxis erprobte Instrumente und Ver-

fahren für ein gutes Betriebliches Eingliede-

rungsmanagement:Darumginges imProjekt

»Werkzeugkasten Eingliederungsmanage-

ment«, initiiert vom Institut BIT Bochum

e.V., der IG Metall und anderen Partnern.

Ergebnisse und Instrumente im Internet:

www.integrationmanagement.eu.

BEM-Seminare der IG Metall: Betriebliches Eingliederungs-
management – Arbeitsfähigkeit erhalten und sichern:
 1.-6.12.2013 Bad Orb (OE04913)

 15.-20.12.2013 Sprockhövel (SB05113)

 18.-23.5.2014 Bad Orb (OB02114)

 12.-17.10.2014 Bad Orb (OE04214)

 16.-21.11.2014 Sprockhövel (SB04714)

 14.-19.12.2014 Bad Orb (OE05114)

Neu: Qualitätscheck des BEM:

 16.-19.11.2014 Bad Orb (OX04714).

Anmeldung über die Verwaltungsstellen.


